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Motion Beat K. Schaller und Konsorten betreffend  
„Solide Sprachkenntnisse für eine erfolgreiche Integration“ 
 
Die eidgenössische Bürgerrechtsverordnung regelt die sprachlichen Mindestanforderungen. Sie 
verweist auf den sechsstufigen europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Einbürgerungswillige 
müssen mindestens B1 mündlich und A2 schriftlich aufweisen. Den Kantonen steht es frei, höhere 
Hürden zu verlangen, worauf der Kanton Basel-Stadt aber verzichtet hat. Die Mindestanforderungen 
sind deshalb eher tief.  
 
Das ist offenbar auch der Grund, dass in der Schweiz bereits politische Forderungen gestellt 
werden, Abstimmungsbroschüren in andere Sprachen zu übersetzen. Dies mit der Begründung, wer 
das Niveau A2 beherrscht, erfüllt zwar die Voraussetzungen für die Einbürgerung, ist aber kaum in 
der Lage, am politischen Leben teilzunehmen. Muss man knappe Sprachkenntnisse mit 
Übersetzungen wettmachen? Nein. Ziel muss sein, die sprachliche Integration von 
Einbürgerungswilligen stärker zu fördern. Die geschriebene und gesprochene Sprache ist der 
Schlüssel zu Land und Leuten, Gesellschaft, Arbeitswelt, Kultur und Politik. Ein normales Gespräch 
mit Muttersprachlern zu führen ist für die Teilnahme am öffentlichen Leben unabdingbar. 
 
Wer die heutige Mindestanforderung A2 (zweittiefste von sechs Stufen) aufweist, kann Sätze und 
häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen und schreiben, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer 
Bedeutung Zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkäufen, Arbeit, 
nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemässigen Situationen verständigen, in denen es 
um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge 
geht. 
 
Niveau B1 heisst, man kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet 
wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Man kann die meisten 
Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Man kann sich einfach 
und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äussern. Dieses 
Niveau reicht aber nicht, um die politischen Anforderungen unseres demokratischen Systems zu 
verstehen. 
 
Das Niveau B2 bedeutet, dass man die Hauptinhalte von komplexeren Texten zu konkreten und 
abstrakten Themen verstehen kann. Man kann sich so spontan und fliessend verständigen, dass ein 
normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne grössere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich 
ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt 
zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben. 
 
Die Motionäre fordern den Regierungsrat daher auf, innert einem Jahr die gesetzlichen 
Grundlagen im Kanton dahingehend zu ändern und zu ergänzen, dass zur Erlangung des 
Schweizer Bürgerrechts schriftliche Deutschkenntnisse entsprechend dem Referenzniveau 
B1 und mündliche Deutschkenntnisse entsprechend dem Referenzniveau B2 des 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarates (GER) nachgewiesen werden. 

 
 
Beat K. Schaller  
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Motion Lorenz Amiet und Konsorten betreffend  
„Der Steuerzahler soll keine Übersetzungskosten für Schweizer Bürger/innen 
bezahlen“ 
 
Wer das Schweizer Bürgerrecht erhalten hat, musste entsprechende Sprachkenntnisse vorweisen 

können. Konkret wird zur Einbürgerung folgendes verlangt:   

Um ein Einbürgerungsgesuch einreichen zu können, müssen die Bewerber über einen schriftlichen 

Nachweis Ihrer Sprachkompetenzen (mündlich mindestens B1, schriftlich mindestens A2) in einer 

der Schweizer Landessprachen verfügen. 

Keinen schriftlichen Sprachnachweis vorlegen muss, wer eine Schweizer Landessprache als 

Muttersprache spricht und schreibt, oder während mindestens 5 Jahren die obligatorische Schule in 

einer der Schweizer Landessprachen besucht, oder eine Ausbildung auf Sekundarstufe II oder 

Tertiärstufe in einer der Schweizer Landessprachen abgeschlossen hat.  

Trotz dieser klaren Erfordernisse werden eingebürgerten Schweizerinnen und Schweizern die 

Kosten für Übersetzungen beim Verkehr mit Amtsstellen oder aber auch mit Schulen der Kinder 

usw. gewährt, da sie mutmasslich unsere Sprache trotz eindeutiger Erfordernisse nicht oder nur 

ungenügend beherrschen. 

Es ist nachvollziehbar, dass diese Gratisleistung selbst dann bezogen wird, wenn sie nicht 

notwendig ist. Deshalb sind diese Kosten künftig nicht mehr durch den Kanton oder die Gemeinden 

zu bezahlen, nicht nur um unnötige Kosten zu vermeiden, sondern auch zur Sicherstellung der 

Rechtsgleichheit mit allen anderen Schweizer Bürgern: Davon auszunehmen sind einzig die 

Übersetzungen in die drei anderen Schweizer Landessprachen. 

Die Motionäre fordern den Regierungsrat daher auf, innert einem Jahr die gesetzlichen 
Grundlagen im Kanton dahingehend zu ändern und zu ergänzen, dass Schweizer 
Bürgerinnen und Bürgern im Austausch mit sämtlichen Amtsstellen und Behörden keine 
Übersetzungskosten mehr bezahlt werden, ausser für Übersetzungen aus den bzw. in die drei 
übrigen Landessprachen. 
 
 
 
Lorenz Amiet  
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Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend  
„Arbeitsprogramme für Personen im Asylbereich“ 
 
Der Asylbereich verschlingt jährlich wiederkehrend Milliarden von Schweizer Franken. Während es 

an Leib und Leben Bedrohte gibt, suchen immer mehr reine Wirtschaftsflüchtlinge unser Land heim, 

was auch die neuesten Asylzahlen der Bundesämter belegen. Seit 2022 befinden sich diese 

Asylzahlen, auch ungeachtet des Ukraine-Kriegs, wieder auf Rekordniveau und im Jahr 2023 

könnten die Gesuche noch mehr in die Höhe schnellen.   

In aller Regel erhalten Wirtschaftsflüchtlinge, welche trotz abgelehntem Asylgesuch zumindest den 

Status F, weil sich ihre Heimatländer weigern, ihre eigenen Staatsangehörigen zurückzunehmen. 

Nach einem negativen Asylentscheid verbleiben viele ohne Perspektive und ohne Tagestrukturen in 

der Schweiz. Das ist einerseits für die betroffenen Menschen unbefriedigend und kostet andererseits 

den Kantonen und Gemeinden viel Geld. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, dass diese Personen in 

eine geregelte Arbeitsstruktur kommen, sich effektiv am Gemeinwohl beteiligen und so dem 

Gemeinwesen wieder etwas zurückgegeben werden kann. 

Gemäss Erläuterungen des WSU existieren im Bereich Integration unter anderem die Fachstelle 

Arbeitsintegration für vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge und Beschäftigungsprogramme für 

Personen, die noch auf ihren Asylentscheid warten. Diese Instrumente sind zu begrüssen, alle 

Personen im Asylbereich sollten diese jedoch verbindlich wahrnehmen.  

Die Anzugsstellenden bitten den Regierungsrat daher zu prüfen und zu berichten:  

- wie erreicht und umgesetzt werden kann, dass alle Personen aus dem Asylbereich mit 

dem Status B, S, N und F sich, sofern sie a) erwachsen, b) arbeitsfähig und c) ohne 

Betreuungspflichten und ohne Arbeit sind, an einem Arbeitsprogramm des Kantons 

teilnehmen.  

 

Joël Thüring 
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Interpellation Roger Stalder betreffend „Auswirkung der Zuwanderer auf das 
kantonale Gesundheitssystem“ 
 
Im Jahr 2022 sind ca. 200'000 Personen in die Schweiz eingewandert. Insgesamt lebten Anfang 

2022 bereits ca. 2.2 Millionen Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz, was 1/4 der 

Gesamtbevölkerung entspricht.  

Die Einwanderung hat Auswirkungen auf fast alle Bereiche unserer Gesellschaft, so auch auf die 

kantonale Gesundheitspolitik und die seit Jahren anhaltende Kostenexplosion im Gesundheitswesen 

– namentlich auch in Bezug auf die Krankenkassenprämien, welche in Basel-Stadt schweizweit am 

höchsten sind und die hiesigen Haushalte enorm belastet (im Schnitt 426 Franken/Monat und 

Person). 

 

Der Interpellant bittet den Regierungsrat, angesichts der ungebremsten Zuwanderung und dem 

massiven Anstieg der Gesundheitskosten, um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Wie viele Ausländer/innen ohne Schweizer Krankenversicherung werden jährlich in unserem 

Kanton behandelt und wie hoch sind die dadurch entstehenden Kosten für das Gesundheitswesen? 

2. Führt die Zuwanderung zu einer finanziellen Mehrbelastung des kantonalen Gesundheitswesens 

oder wird diese durch die bezahlten Krankenkassengebühren der Zuwanderer vollkommen 

ausgeglichen? 

3. Wie hoch ist der Ausländeranteil in den Notfallstationen in unserem Kanton im Durchschnitt? 

4. Wie hoch sind die entstehenden Kosten für Notfallstationsbesuche von Ausländern und in 

welchem Verhältnis stehen diese Kosten zu den Kosten, welche Schweizerinnen und Schweizer in 

unseren Notfallstationen verursachen? 

5. Im Vergleich zu anderen Kantonen: Weichen unsere Gesundheitskosten für (ambulante und 

stationäre) Spitalaufenthalte von Ausländern statistisch stark vom Durchschnitt ab? Falls ja, wie 

hoch sind diese Abweichungen und wie sind diese zu erklären? 

6. Gibt es Behandlungen, welche von bestimmten Ausländergruppen in unserem Kanton öfter in 

Anspruch genommen werden als von Schweizern? 

7. Gibt es Behandlungen, welche von bestimmten Ausländergruppen öfter verweigert werden als 

von Schweizern? 

8. Wie viele Fälle sind in unserem Kanton bekannt, in denen Ausländer eine Behandlung durch 

Ärztinnen und Ärzte des anderen Geschlechts verweigerten?  

 

Roger Stalder  
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Interpellation Gianna Hablützel-Bürki betreffend „Versicherung von Asylbewerbern 
bei den Krankenkassen - Transparenz über Kosten der Kantone 
 
Jedes Jahr warten die Schweizer Bürgerinnen und Bürger mit Bangen auf die Ankündigung der 

Prämienerhöhungen für die Krankenversicherung. In Basel-Stadt ist dabei die Belastung pro Person 

schweizweit mit im Durchschnitt 426.- Franken/Monat am höchsten, weshalb immer mehr 

Bürgerinnen und Bürger vom Kanton Prämienverbilligungen und Ergänzungsleistungen in Anspruch 

nehmen müssen.  

Was viele Bürgerinnen und Bürger jedoch nicht wissen, ist, dass sie einen Teil davon auch über ihre 

Steuererklärung bezahlen müssen, insbesondere für Personen aus dem Asylbereich.  

Während der Bund diese Beträge in der Anfangsphase des Verfahrens, die in Bundeszentren 

stattfindet, übernimmt, ist es danach Aufgabe der Kantone, diese Kosten zu verwalten.  

Da der Bund angekündigt hat, die Asylsuchenden zu seinen Lasten bei der CSS in einem öffentlich 

zugänglichen Modell zu versichern, bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung der 

nachstehenden Fragen: 

1. Wie hoch waren die Prämien für die Versicherung von Personen aus dem Asylbereich in den 

Jahren 2010, 2015, 2020 und 2022 (differenziert nach Status F, Status N und für 2022 Status 

S)? 

2. Wie hoch war der Selbstbehalt in denselben Zeiträumen? 

3. Hat der Regierungsrat einen Überblick über die Gesamtkosten für die Gesundheit der oben 

genannten Personen?  

3.1 Wenn nein, warum nicht? 

3.2 Wenn ja, wie hoch waren diese Kosten in den Jahren 2010, 2015, 2020 und 2022? 

4. Wie hoch war zu den oben genannten Zeitpunkten der Anteil der Personen im Asylbereich, 

die ihre Prämien voll bezahlten? Und welcher Anteil bezog Prämienverbilligung? 

5. Welchen Handlungsspielraum hat der Kanton, um seine Übersicht über die allgemeinen 

Gesundheitskosten im Asylbereich zu verbessern, insbesondere durch die kantonale 

Gesetzgebung? 

 

Gianna Hablützel-Bürki 
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Interpellation Jenny Schweizer betreffend «Widerruf, Rückstufung und 
Nichtverlängerung von Aufenthaltsbewilligungen» 
 
Kürzlich wurde in den Medien über den Widerruf, die Rückstufungen und die Nichtverlängerung von 

Aufenthaltsbewilligungen in den verschiedenen Kantonen berichtet. So wurden seit 2019 schweizweit 690 

Rückstufungen von einer C-Bewilligung zu einer B-Bewilligung verfügt. Diese Zahl verteilt sich jedoch sehr 

ungleich auf die Kantone auf. So verfügten einige wenige Kantone die Mehrheit der Rückstufungen: ZH 167, 

AG 153, BE 72, BL 57, TG 52, SO 44.  

Basel-Stadt ist in der Auflistung in den Medien nicht zu finden. Eine kurze Recherche ergibt, dass der Kanton 

Basel-Stadt von 2019 bis Anfang 2022 lediglich eine einzige Rückstufung und nur zehn Mal eine 

Nichtverlängerung verfügt hat (Antwort Schriftliche Anfrage Nicole Amacher, 22.5127).  

Der Kanton Basel-Stadt hat seit Jahren eine der höchsten Sozialhilfequoten der Schweiz. Es erscheint vor 

diesem Hintergrund nicht schlüssig, dass er nur eine einzige Rückstufung vorgenommen hat.  

Ich bitte den Regierungsrat daher um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1.1 Wie vielen Personen wurde seit 2019 bis heute die Aufenthaltsbewilligung widerrufen? Wie viele 

Rückstufungen wurden verfügt? Wie viele Aufenthaltsbewilligungen wurden nicht verlängert? (Bitte 

aufschlüsseln nach Jahren und nach Bewilligung) 

2. Was waren die Hauptgründe des Migrationsamtes, mit welchen die Widerrufe, Rückstufungen oder 

Nichtverlängerungen begründet wurden? (Falls unterschiedliche Hauptgründe in den unterschiedlichen 

Jahren, bitte die drei Hauptgründe pro Jahr inkl. Anzahl pro Grund angeben) 

3. Wie viele dieser Widerrufe, Rückstufungen und Nichtverlängerungen der Aufenthaltsbewilligungen 

wurden aufgrund des erheblichen und dauerhaften Sozialhilfebezugs verfügt? (Bitte diese drei separat 

aufführen und nach Jahren aufschlüsseln) 

4. Wie wird die erhebliche und dauerhafte Sozialhilfeabhängigkeit festgestellt bzw. definiert? Ab welchem 

Unterstützungsbetrag oder ab welcher Dauer der Sozialhilfeabhängigkeit wird von einer erheblichen und 

dauerhaften Sozialhilfeabhängigkeit gesprochen? 

5. Der Regierungsrat führt in seiner Antwort auf die Schriftliche Anfrage Amacher (22.5127) aus, dass mit 

dem Entzug der Aufenthaltsbewilligung jeweils auch eine Wegweisung verfügt wird. Wie oft mussten 

Personen ausgeschafft werden, weil sie nicht von selbst ausreisten? Wurden solche Ausschaffungen 

auch tatsächlich vollzogen? (Bitte aufschlüsseln nach Jahren) 

6. In der Antwort auf die Schriftliche Anfrage Amacher schreibt der Regierungsrat, Drittstaatenangehörige 

würden erst nach zwölf Monaten Sozialhilfeabhängigkeit an das Migrationsamt gemeldet. Wird das noch 

immer so gehandhabt? Wird die Zeit der Coronapandemie bei dieser Dauer berücksichtigt? Wenn ja, 

wie? 

7. Hat die Empfehlung des SEM vom 21. März 2022, dass bei Sozialhilfeabhängigkeit zu berücksichtigen 

sei, ob diese durch die Pandemiesituation und ihre Folgen eingetreten ist, bzw. verlängert wurde, bei der 

heutigen Beurteilung der erheblichen und dauerhaften Sozialhilfeabhängigkeit noch Einfluss? Wird die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Pandemie die Bedürftigkeit oder deren Verlängerung bewirkt hat oder eben 

nicht, berücksichtigt? 

8. Wie viele Widerrufe, Rückstufungen und Nichtverlängerungen von Aufenthaltsbewilligungen wurden 

aufgrund dieser angepassten Weisung des SEMs nicht gemacht? 

9. Der Regierungsrat schreibt in seiner Antwort auf die Interpellation Amacher (21.5030), dass das 

vorwerfbare Verhalten, die Kooperation, die Wiedereingliederungsbemühungen und die Zumutbarkeit 

berücksichtigt werden. Wie wird der Arbeitskräftemangel bei der Vorwerfbarkeit berücksichtigt? Wird hier 

die Abhängigkeit nun strenger beurteilt oder ist angedacht, dass sie in naher Zukunft strenger beurteilt 

wird? 

10. Wie viele Integrationsvereinbarungen wurden seit 2019 abgeschlossen? Wie viele Widerrufe, 

Rückstufungen und Nichtverlängerungen von Aufenthaltsbewilligungen wurden aufgrund der 

Nichteinhaltung dieser Vereinbarungen verfügt? 

 

Jenny Schweizer 
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Interpellation Pascal Messerli betreffend «Umsetzung und Kontrolle von 
Integrationsvereinbarungen gemäss §5 Integrationsgesetz» 
 
Der Kanton Basel-Stadt kennt gemäss §5 des Integrationsgesetzes sogenannte 

Integrationsvereinbarungen. Die Erteilung und jede Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung kann 

zur Erreichung der Integrationsziele mit einer Integrationsvereinbarung verbunden werden. Sie ist 

gemäss §7 der Integrationsverordnung mit Migranten abzuschliessen, die nicht in der Lage sind, für 

sich oder die Angehörigen selbständig in den Angelegenheiten des täglichen Lebens zu handeln. 

Sie sind weiter dann abzuschliessen, wenn Integrationsdefizite bestehen oder spezifische 

Fördermassnahmen notwendig sind. 

Die Vereinbarung enthält konkrete Integrationsziele mit der Verpflichtung zum Besuch eines 

Sprachkurses oder die Verpflichtung anderer Integrationsmassnahmen sowie die Folgen für den 

Fall, dass die vereinbarten Massnahmen nicht erfüllt wurden. Die Einhaltung der 

Integrationsvereinbarung wird bei der Erteilung, der Verlängerung oder beim Widerruf der 

Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung berücksichtigt. 

Der Interpellant bittet den Regierungsrat daher um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Wie viele Integrationsvereinbarungen wurden in den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 

abgeschlossen (bitte einzeln auflisten, nach Geschlecht, Alter und Nationalitäten sortiert)? 

2. Ist der Besuch des Schul-Schwimmunterrichts von Kindern ausländischer Mitbürger jeweils 

Teil einer Integrationsvereinbarung resp. führt die Verweigerung an der Teilnahme 

desselbigen zu einer Integrationsvereinbarung, da dadurch wesentliche Integrationsdefizite 

vorliegen? 

3. Falls ja, wie viele Personen sind davon betroffen (bitte einzeln seit 2019 pro Jahr und 

Nationalität auflisten) 

4. Falls nein, weshalb ist die Verweigerung an der Teilnahme des Schul-Schwimmunterrichts 

aus Sicht des Regierungsrates kein wesentliches Integrationsdefizit gemäss §5 

Integrationsgesetz?  

5. Wie viele Integrationsvereinbarungen wurden seit 2019 nicht eingehalten (bitte einzeln pro 

Jahr und nach Geschlecht, Alter und Nationalitäten sortiert auflisten)? 

6. Wurden (und wenn ja, welche) Massnahmen, bei Nichteinhaltung der 

Integrationsvereinbarung, seitens des Kantons getroffen? 

7. Falls nein: Weshalb wurden keine weitergehenden Massnahmen ergriffen? 

8. Wurden aufgrund der Nichteinhaltung einer Integrationsvereinbarung in den letzten zehn 

Jahren Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen entzogen? 

9. Falls ja, bitte um Auflistung (bitte einzeln pro Jahr auflisten, nach Geschlecht, Alter und 

Nationalität). 

10. Falls nein, weshalb nicht? 

11. Welche weitergehenden Massnahmen wurden in den letzten Jahren unternommen, um die 

Integrationsvereinbarungen verbindlicher zu machen? 

12. Ist der Regierungsrat bereit, §5 des Integrationsgesetzes zu verschärfen? 

 

 

Pascal Messerli 
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Schriftliche Anfrage Felix Wehrli betreffend „KESB-Interventionen und häusliche 
Gewalt durch Ausländerinnen und Ausländer“ 
 
Im Jahr 2022 sind ca. 200'000 Personen in die Schweiz eingewandert, insgesamt lebten Anfang 

2022 bereits ca. 2.2 Millionen Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz, was 1/4 der 

Gesamtbevölkerung entspricht. Die Einwanderung hat Auswirkungen auf fast alle Bereiche unserer 

Gesellschaft, so auch auf die Kinder- und Jugendpolitik.  

So ist seit Jahren ist ein zunehmender Fallanstieg bei der KESB festzustellen und auch die 

Gewaltdelikte unter Jugendlichen nehmen stetig zu. 

Ich ersuche den Regierungsrat deshalb um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Wie hoch ist der Anteil an Geburten von Kindern mit ausländischen Eltern in unserem Kanton im 

Vergleich zur Gesamtgeburtenrate der Schweiz? Welche Nationalitäten sind dabei am stärksten 

vertreten? 

2. Wie hoch ist der Anteil von Ausländern an KESB-Fällen in unserem Kanton? 

3. Welche Arten von KESB-Interventionen sind bei Ausländern am häufigsten? 

4. Welche Nationalitäten sind bei KESB-Interventionen statistisch gesehen übervertreten? 

5. Lassen sich aufgrund der KESB-Statistiken soziale Brennpunkte für Familienprobleme bei 

Ausländerfamilien in unserem Kanton erkennen? Wenn ja, welche? 

6. Wie hoch sind die Kosten durch KESB-Interventionen bei Ausländerfamilien in unserem Kanton 

und wie verhalten sich diese Kosten im Vergleich zu Schweizer Familien? 

7. Wie hoch ist der Ausländeranteil an Jugendgewaltdelikten?  

8. Welche Nationalitäten sind am stärksten vertreten bei Jugendgewaltdelikten? 

9. Wie ist das Verhältnis zwischen ausländischen und Schweizern bei inhaftierten und in 

Massnahmen befindlichen jugendlichen Straftätern in unserem Kanton? 

 

Felix Wehrli 
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Schriftliche Anfrage Daniela Stumpf betreffend „Situation von Personen mit 
Schutzstatus S im Kanton Basel-Stadt“ 
 
Die Situation von Personen aus der Ukraine, mit oder ohne Schutzstatus S, im Kanton Basel-Stadt 

beschäftigt die Bevölkerung nicht erst seit Kriegsbeginn oder Einführung des Schutzstatus S durch 

den Bundesrat vor gut einem Jahr am 12. März 2022.  

Die Zulassung zur Arbeitstätigkeit von Personen mit Schutzstatus S im Angestelltenverhältnis erfolgt 

durch das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA). Gemäss dem im August 2022 

veröffentlichten Bericht der Forschungsstelle Sotomo sind die Gründe, warum die Unternehmen von 

der Einstellung eineer Person mit Status S absehen, z.B. bei ungenügenden Sprachkenntnissen und 

fehlenden langfristigen Perspektiven aufgrund der Befristung des Schutzstatus S zu suchen.  

Personen mit Schutzstatus S können via Kanton beim Bund ein Gesuch für finanzielle 

Rückkehrhilfe, von max. Fr. 500.- pro Erwachsener und Fr. 250.- pro Kind, aber maximal Fr. 2000.- 

pro Familie stellen.  

Ich ersuche den Regierungsrat in diesem Zusammenhang deshalb um die Beantwortung der 

folgenden Fragen: 

1. Wie viele Gesuche für Anstellung von Personen mit Schutzstatus S sind beim AWA bis 30. 

Oktober 2022 eingegangen?  

2. Wie viele Personen mit Schutzstatus S sind beim RAV per Stichtag 31. März 2022 gemeldet?  

3. Welche Anzahl Personen aus der Ukraine, mit oder ohne Schutzstatus S, halten sich per 31. März 

2023 im Kanton Basel-Stadt auf?  

4. Wurden bis 1. April 2023 Gesuche für finanzielle Rückkehrhilfe von Personen mit Schutzstatus S 

gestellt?  

4.1 Falls ja, um welche Anzahl Personen und/oder Familien mit Kindern handelt es sich?  

5. Welche Vorkehrungen hat der Kanton bis heute getroffen, um die grosse Anzahl Erwerbswilliger 

mit Schutzstatus S, bewältigen und unterstützen zu können? 

6. Gibt es offizielle Zahlen zur Erwerbsquote ukrainischer Staatsbürger (mit oder ohne Sta us S) im 

Kanton Basel-Stadt und der Schweiz?  

6.1 Falls ja, mit der Bitte um separate Darstellung des Kantons Basel-Stadt, weiterer Kantone und 

des Bundes.  

7. Gibt es offizielle Zahlen zu illegalen, resp. in der Schweiz verbotenen Erwerbs- und 

Handelstätigkeiten von ukrainischen Staatsbürgern? 

 

Daniela Stumpf 

 


